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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1967

Norm

ABGB §1304 BIIc

StVO §19 Abs7

Rechtssatz

Verschuldensteilung 3 : 1 zugunsten eines Personenkraftwagenfahrers, der in eine Vorrangstraße einzufahren beginnt,

hiebei einen Motorradfahrer wahrnimmt und nicht sofort die Fahrbahn freigibt, sondern stehen bleibt, während der

Motorradfahrer weder bremst noch geringfügig nach links auslenkt, wodurch es zum Zusammenstoß kommt.

Entscheidungstexte

2 Ob 80/67

Entscheidungstext OGH 13.04.1967 2 Ob 80/67

Schlagworte

Auto Pkw Kfz
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